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nisse mit höhen Gebrauchseigenschaften und niedrigen Ko
sten sowie der Senkung der Kosten für Ausschuß, Nacharbeit 
und Garantieleistungen, sind Anteile der Preiszuschläge für 
Erzeugnisse mit dem Gütezeichen „Q“, Anteile der Zusatz
gewinne für neue und weiterentwickelte Erzeugnisse und 
Anteile der erzielten Kosteneinsparungen aus der Senkung 
der Kosten für Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen 
als Zuführungen zum Leistungsfonds zu planen und vor
zunehmen. Die Höhe dieser dem Leistungsfonds zuzuführen
den Anteile ist durch den Leiter des übergeordneten Organs 
in Abstimmung mit dem zuständigen Minister festzulegen. 
Sie ist in Abhängigkeit vom Umfang der Produktion von Er
zeugnissen 'mit dem Gütezeichen „Q“, der Produktion neuer 
und weiterentwickelter Erzeugnisse sowie von der beauflag
ten Senkung der Kosten für Ausschuß, Nacharbeit und Ga
rantieleistungen zu differenzieren und darf maximal
— 25 % der Preiszuschläge für Erzeugnisse mit dem Güte

zeichen „Q“ und der Zusatzgewinne für neue und weiter
entwickelte Erzeugnisse,

— 10 % der erzielten Kosteneinsparung aus der Erfüllung 
und Übererfüllung der staatlichen Plankennziffer „Sen
kung der Kosten für Ausschuß, Nacharbeit und Garantie
leistungen in Prozent, bezogen auf je 1 000 M industrielle 
Warenproduktion zu BP“

betragen. Die Zuführungen von Anteilen der Preiszuschläge 
für Erzeugnisse mit dem Gütezeichen „Q“ sowie von Anteilen 
der Zusatzgewinne für neue und weiterentwickelte Erzeug
nisse zum Leistungsfonds dürfen nur dann geplant und vor
genommen' werden, wenn die staatlichen Plankennziffern 
„Industrielle Warenproduktion zu IAP“ .
— mit dem Gütezeichen „Q“
— mit dem Gütezeichen „1“
— mit Attestierungszeichen

erfüllt werden. Diese staatlichen Plankennziffem gelten auch 
als erfüllt, wenn gegenüber dem Plan im volkswirtschaftli
chem Interesse liegende Erhöhungen des Anteils einer Quali
tätsstufe zu Lasten einer niedrigeren geplanten Qualitätsstufe 
erreicht werden und soweit die Leiter der übergeordneten Or
gane in Abstimmung mit dem Amt für Standardisierung, 
Meßwesen und Warenprüfung dazu entsprechende Festlegun
gen getroffen haben.

(2) Zur Stimulierung einer hohen Qualität der Produktion 
in volkseigenen Betrieben, deren Erzeugnisse nicht der 
Güteklassifizierung unterliegen, können die zuständigen Mi
nister mit Zustimmung des Präsidenten des Amtes für Stan
dardisierung, Meßwesen und Warenprüfung und im Einver
nehmen mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommis
sion, dem Minister und Leiter des Amtes für Preise und dem 
Minister der Finanzen zweigspezifische Zuführungskriterien 
festlegen.

§ 6

(1) Die sich nach den §§ 3 bis 5 ergebenden Zuführungen 
zum Leistungsfonds sind von den volkseigenen Betrieben 
selbst zu erwirtschaften. Sie sind in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften* als Verwendung überbotener bzw. 
überplanmäßig erwirtschafteter Nettogewinne zu planen bzw. 
vorzunehmen. Die Zuführungen dürfen nicht zu Lasten der 
Nettogewinnabführung an den Staat geplant und vorgenom
men werden.

(2) Die Zuführungen zum Leistungsfonds sind bei der 
Durchführung des Planes in der Höhe vorzunehmen, wie die 
Zuführungskriterien gemäß den §§ 3 bis 5 tatsächlich erfüllt 
wurden. Die Zuführungen aus der Einsparung an Energie, 
Rohstoffen und Material dürfen den dafür geplanten Zufüh
rungsbetrag nicht überschreiten.

* Abschn. П Zifl. 4 sowie Abschn. ПІ Zifl. 4 cjer Finanzierungs
richtlinie vom 15. Mai 1975 für die volkseigene Wirtschaft (GBL I 
Nr. 23 S. 408)

(3) Wird die über die staatliche Aufgabe hinaus in den 
Plan aufgenommene Überbietung der Arbeitsproduktivität 
bei der Plandurchführung nicht voll erreicht, so ist der Zu
führungssatz von 1,2% auf die erreichte Überbietung anzu
wenden.

Verwendung des Leistungsfonds

§ 7
(1) Die Verwendung des Leistungsfonds bedarf der Zu

stimmung der Betriebsgewerkschaftsleitung.-

(2) Die Mittel des Leistungsfonds sind einzusetzen für
a) Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens

bedingungen der Werktätigen. Dazu zählen insbesondere 
die
— Verbesserung der Versorgung und Betreuung der 

Schichtarbeiter,,
— Finanzierung gemeinsamer Maßnahmen mit den ört

lichen Räten im Territorium,
— soziale und kulturelle Betreuung (einschließlich zu

sätzlicher Instandhaltungsleistungen an betrieblichen 
Betreuungseinrichtungen),

— Erholung und Freizeitgestaltung,
— Unterstützung von Betriebsangehörigen beim Bau 

von Eigenheimen* bzw. beim Um- und Ausbau von 
Wohnungen** im Rahmen des Planes,

— Übernahme bzw. Vorfinanzierung von Genossen
schaftsanteilen für Betriebsangehörige, die Mitglied 
einer AWG sind, entsprechend den Rechtsvorschrif
ten.

Diese Maßnahmen sind in den Plan der Maßnahmen zur 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen ein
zubeziehen.

b) Maßnahmen der sozialistischen Rationalisierung.
Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Arbeitsorganisation, die Herstellung von Rationali
sierungsmitteln im Rahmen der geplanten materiellen 
Fonds und bei Ausnutzung betrieblicher Reserven, der 
Kauf gebrauchter Grundmittel, die Übernahme themen
gebundener Grundmittel aus der Forschung und Ent
wicklung in die Produktion sowie Investitionen zur Rea
lisierung von Neuerervorschlägen.

c) zentrale Maßnahmen des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes vor allem zur Schaffung von Urlauberdör- 
fem und Erholungsstätten.

(3) Im Zusammenhang mit den unter Abs. 2 genannten 
Maßnahmen kann die Finanzierung von Investitionen plan
mäßig aus dem Leistungsfonds erfolgen, wenn die vorgesehe
nen Maßnahmen im Rahmen der staatlichen Plankennziffer 
„Investitionen (materielles Volumen)“ des jeweiligen In
vestitionsträgers geplant sind. Aus dem Leistungsfonds können 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen und für die sozialistische Rationalisierung auch 
über die staatliche Plankennziffer „Investitionen (materielles 
Volumen)“ hinaus finanziert werden, wenn durch Mobilisie
rung von Reserven keine Inanspruchnahme von-im Plan bi
lanzierten Bau- und Ausrüstungskapazitäten erfolgt und die 
Realisierung geplanter Investitionen nicht beeinträchtigt 
wird. Die Möglichkeiten zur Eigenproduktion von Rationali
sierungsmitteln sind dabei voll auszuschöpfen.

(4) Für die Finanzierung der Zuführungen zum „Konto 
junger Sozialisten“ aus der Steigerung der Arbeitsprodukti-

* Verordnung vom 24. November 1971 über die Förderung des Baues 
von Eigenheimen (GBL П Nr. 80 S. 709)

** Beim Um- und Ausbau von Wohnungen, die sich in Privatbesitz 
befinden, ist der Schutz des sozialistischen Eigentums entsprechend 
den Rechtsvorschriften zu gewährleisten


